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Satzung des 

Ringerverein Lübtheen e. V. 

§ 1 

Name, Sitz und Zweck 

1. Der Verein führt den Namen “Ringerverein Lübtheen”. Er ist Mitglied des Ringer-Verbandes im 

Landessportbund Mecklenburg-Vorpommern und der zuständigen Fachverbände. Der Verein 

“Ringerverein Lübtheen” hat seinen Sitz in 19249 Lübtheen. Er ist in das Vereinsregister beim 

Amtsgericht Ludwigslust mit der Nummer 4 VR 31 eingetragen. 

2. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 

“Steuerbegünstigte Zwecke” der Abgabenordnung. Der Zweck des Vereins ist die Förderung des 

Sportes und der sportlichen Jugendarbeit. 

Der Satzungszweck wird insbesondere durch die Förderung sportlicher Übungen und Leistungen 

verwirklicht. Dazu gehören der Bau und die Unterhaltung von Sportanlagen. 

Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke, und 

nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 

erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereines. Es darf keine Person durch Ausgaben, die den 

Zwecken des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßige hohe Vergütung begünstigt werden. 

§ 2 

Erwerb der Mitgliedschaft 

1. Die Aufnahme in den Verein erfolgt durch den Vorstand auf schriftlichen Antrag mit schriftlicher 

Mitteilung an den Bewerber. Lehnt der Vorstand den Aufnahmeantrag ab, kann die/der 

Beitrittswillige sich schriftlich an die Mitgliederversammlung wenden, die mit einfacher Mehrheit 

abschließend über das Aufnahmegesuch entscheidet. 

2. Die Mitglieder erkennen als für sich verbindlich die Satzung, Ordnungen und 

Wettkampfbestimmungen der Verbände an, denen der Verein angehört. 

3. Über die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft entscheiden die Mitgliederversammlungen. 

Ehrenmitglieder haben alle Mitgliederrechte. 

§ 3 

Beendigung der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, Austritt oder Ausschluss. 

Der Ausschluss aus dem Verein kann u. a. erfolgen: 

1. bei schwerem Verstoß gegen die Vereinssatzung und bei anderem vereinssch digenden Verha ten 
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2. bei Rückstand in der Zahlung der Vereinsbeitr ge von mehr a s drei  onaten oder der 

Nichterfüllung sonstiger mitgliedschaftlicher Verpflichtungen gegenüber dem Verein 

3. bei Kundgabe rechtsextremer, rassistischer oder fremden feindlicher Haltungen innerhalb und 

außerhalb des Vereins und der Mitgliedschaft in rechtsextremen und fremdenfeindlichen Parteien 

und Organisationen, wie z. B. der NPD oder DVU 

§ 4 

Beiträge 

1. Die Mitgliedsbeiträge werden von der Mitgliederversammlung festgelegt. 

2. Der Vorstand kann in begründeten Fällen die Beiträge ganz oder teilweise erlassen oder stunden. 

3. Ehrenmitglieder können von der Pflicht zur Zahlung von Beiträgen befreit werden. 

§ 5 

Straf- und Ordnungsmaßnahmen 

1. Ein Mitglied kann, nachdem ihm Gelegenheit zur Äußerung gegeben wurde, aus wichtigen Grund 

vom Vorstand aus dem Verein ausgeschlossen werden, insbesondere wegen: 

a) vereinsschädigenden Verhaltens 

b) grober und wiederholter Verstöße gegen die Satzung 

c) Nichtzahlung von Beiträgen trotz Erinnerung 

d) bei Kundgabe rechtsextremer, rassistischer oder fremden feindlicher Haltungen innerhalb 

und außerhalb des Vereins und der Mitgliedschaft in rechtsextremen und 

fremdenfeindlichen Parteien und Organisationen, wie z. B. der NPD oder DVU 

§ 6 

Vereinsorgane 

Organe des Vereins sind: 

a) die Mitgliederversammlung 

b) des Vorstand 

§ 7 

Mitgliederversammlung 

1. Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. 

2. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet zweijährig statt. 

3. Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt durch Veröffentlichung des Vorstandes im 

Aushang des Ringervereins Lübtheen oder durch die örtliche Tages-Presse. 
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Zwischen dem Tag der Einladung und dem Termin der Versammlung muss eine Frist von mindestens 

drei Wochen liegen. 

4. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist innerhalb einer Frist von 2 Wochen mit 

entsprechender Tagesordnung einzuberufen, wenn es: 

a) der Vorstand beschließt 

b) ein Viertel der stimmberechtigten Mitglieder schriftlich beim Vorstand beantragt. 

5. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen Mitglieder 

beschlussfähig. Stimmberechtigt sind alle Mitglieder vom vollendeten 14. Lebensjahr an. Als 

Vorstandsmitglieder sind Mitglieder vom vollendeten 18. Lebensjahr an wählbar. 

6. Die Entscheidung der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen beschlossen. Bei Stimmgleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Satzungsänderungen können 

nur mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen gültigen Stimmen der Mitglieder 

beschlossen werden. 

Stimmenthaltungen bleiben für die Entscheidungen unberücksichtigt. 

7. Über Anträge, die nicht in der Tagesordnung verzeichnet sind, kann in der Mitgliederversammlung 

nur abgestimmt werden, wenn diese Anträge mindestens zwei Wochen vor der Versammlung 

schriftlich beim Vorstand des Vereins eingegangen sind. Dringlichkeitsanträge dürfen nur verhandelt 

werden, wenn die anwesenden Mitglieder mit einer zwei Drittel Mehrheit beschließen, dass sie als 

Tagesordnungspunkt aufgenommen werden. Ein Dringlichkeitsantrag auf Satzungsänderung ist 

unzulässig. 

§ 8 

Vorstand 

1. Der Vorstand besteht aus: 

1. dem Vorsitzenden 

2. dem stellvertretenden Vorsitzenden 

3. dem Schatzmeister 

4. dem Schriftführer 

2. Der Vorstand wird durch die Mitgliederversammlung auf 4 Jahre gewählt. Seine Mitglieder bleiben 

bis zur Wahl eines Nachfolgers im Amt. Bei Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes ist der Vorstand 

berechtigt, ein neues Mitglied bis zur nächsten Wahl zu berufen. 

Der Vorsitzende beruft und leitet die Sitzung des Vorstands. Er ist verpflichtet, den Vorstand 

einzuberufen, wenn es das Vereinsinteresse erfordert oder aber wenn dies von der Mehrheit der 

Vorstandsmitglieder verlangt wird. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der 

Mitglieder anwesend sind. Bei Beschlussfassung entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 
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§ 9 

Gesetzliche Vertretung 

Der Verein ist gerichtlich und außergerichtlich durch 2 Mitglieder des Vorstandes, darunter der 

Vorsitzende oder der Stellvertreter vertreten. 

Im Innenverhältnis zum Verein wird der Stellvertreter jedoch nur bei Verhinderung des Vorsitzenden 

tätig. 

§ 10 

Ausschüsse 

1. Der Vorstand kann für bestimmte Vereinsaufgaben Ausschüsse bilden, deren Mitglieder vom 

Vorstand berufen werden. 

2. Die Mitglieder des Ausschusses wählen einen Vorsitzenden. Der Ausschussvorsitzende unterrichtet 

den Vorstand über die Arbeit und Vorschläge des Ausschusses. 

§ 11 

Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr ist gleich dem Kalenderjahr. 

§ 12 

Protokollierung der Beschlüsse 

Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung und des Vorstandes sowie der Ausschüsse sind zu 

protokollieren. Das Protokoll ist dem Versammlungsleiter und vom Protokollführer zu unterzeichnen. 

§ 13 

Kassenprüfung 

Die Kasse des Vereins wird in jedem Jahr durch einen von der Mitgliederversammlung des Vereins 

auf 4 Jahre gewählten Kassenprüfers geprüft. Der Kassenprüfer erstattet der Mitgliederversammlung 

einen Prüfbericht und beantragt bei ordnungsgemäßer Kassenführung die Entlastung des 

Vorstandes. Die Zuordnung zu den zu zahlenden Mitgliedsbeiträgen muss durch das Mitglied auf 

Aufforderung des Vorstandes nachgewiesen werden (auch die Höhe). 

§ 14 

Auflösung des Vereins 

1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen 

Mitgliederversammlung beschlossen werden. 

2. Die Einberufung einer solchen Versammlung darf nur erfolgen, wenn es 

a) der Vorstand mit einer Mehrheit von drei Dritteln aller seiner Mitglieder beschlossen hat, 

oder 
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b) von einem Drittel der stimmberechtigten Mitglieder des Vereins schriftlich gefordert 

werden. 

3. Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der stimmberechtigten 

Mitglieder anwesend ist. Die Auflösung kann nur mit einer Mehrheit von drei Vierteln der 

anwesenden Mitglieder beschlossen werden 

 

Sollten bei der ersten Versammlung weniger als die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder 

anwesend sein, ist eine zweite Versammlung   einzuberufen, die mit einer Mehrheit von drei Vierteln 

der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder beschlussfähig ist. 

4. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks fällt sein Vermögen an den 

Ringer-Verband Mecklenburg-Vorpommern e.V. mit der Zweckstimmung, dass dieses Vermögen 

unmittelbar und ausschließlich zur Förderung des Sports verwendet werden darf. 


